
LVR-Dezernat
Personal und Organisation

Restauratorin / Restaurator (m/w/d)

Der Landschaftsverband Rheinland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

für das LVR-Freilichtmuseum Lindlar.

Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen.

Wir bieten Ihnen u.a. ein Entgelt nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden
Sie im Internet unter https://jobs.lvr.de/ oder telefonisch unter
02266 9010-122. Frau Dittmar wird Ihnen gerne weiterhelfen.

&JOB
KARRIERE

ZMF w/m/d

für KFO Praxis ab sofort gesucht.

Dr. Hardkop, Paffratherstr. 80,

51465 BGL, 02202-9590824

Hauptstraße 217
51465 Bergisch Gladbach
Ruf 0 22 02/3 60 97
P Buchmühle hinter dem Haus

Zertifiziert nach
DIN EN ISO
13485 : 2003

+

BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachungen
der Stadt Rösrath

Hinweisbekanntmachung
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen

Die Bekanntmachung zurWahl der Schöffinnen und Schöffen und Jugendschöf-
finnen und Jugendschöffen für die Wahlperiode 2024-2028

wurde am 11.01.2023 auf der Internetseite der Stadt Rösrath unter www.
roesrath.de unter Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht.

Rösrath den 11.01.2023

Bondina Schulze
Bürgermeisterin

Die besten Plätze für Ihren
erfolgreichen Autoverkauf
Immer samstags im Kölner Stadt-Anzeiger, in der Kölnischen Rundschau und

im EXPRESS sowie rund um die Uhr unter: www.kfzmarkt-rheinland.de

Telefonische Anzeigenannahme: 0221 925864-10

Online-Anzeigenaufgabe:

www.ksta.de/anzeigen

www.rundschau-online.de/anzeigen

www.express.de/anzeigen

genießen!VOR FREUDE

Mit Gewalt
oder mit Menschen?oder mit Menschen?
Schutz und Perspektiven
für Geflüchtete im Nahen Osten.
misereor.de/mitmenschen

M I T MENS CH EN .

Jetzt mit der FORUM BLAU Karte Kunden
binden und Neukunden gewinnen.

UNSERE GUTE KARTE

forumblau.de/bonus

Schnapp
dir deinen
Traumjob

Jetzt
reinschauen

und stöbern

www.yourjob.de

.de

Der Immobilienmarkt für das Rheinland.
de
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STELLENANGEBOTE

Berufsschulverband Bergisch Gladbach,
Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten

Bekanntmachung

zur Sitzung der Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes Bergisch
Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten amMittwoch, 01.02.2023
um 16:30 Uhr, Berufskolleg Kaufmännische Schulen, Oberheidkamper
Straße 21, 51469 Bergisch Gladbach

Tagesordnung
A Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeiti-
gen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlung am
26.10.2022

3. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung
am 26.10.2022

4. Mitteilungen des Vorsitzenden
5. Mitteilungen des Verbandsvorstehers
6. Festsetzung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr

2023
7. Mitteilungen der Schulleitungen
8. Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung
9. Verschiedenes

B. Nicht öffentlicher Teil

Entfällt.

Bergisch Gladbach, den 05.01.2023

gez.
Josef Willnecker
Vorsitzender Verbandsversammlung

Der Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) Nr. 5540 - Meisheide II -
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 auf der
Rechtsgrundlage des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und des § 7 Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) den Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 5540 - Meisheide II - als Satzung beschlossen.

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5540 - Meisheide II - schafft die
planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung einer Werkstatt des in
Bergisch Gladbach-Bensberg ansässigen Porsche-Zentrums sowie für Büro-
flächen.

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
umfasst im Wesentlichen den Bereich zwischen der Friedrich-Ebert-Straße im
Westen, der Straße Meisheide im Norden sowie Grünflächen im Süden und
Osten. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nachfolgend abgedruckt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Beschluss des Rates über die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Die Satzung einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung wird beim Fachbereich 6 - Stadtplanung im Rathaus Bensberg, Zi. 512
oder 514, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach zu jedermanns Ein-
sicht während der Öffnungszeiten bereitgehalten. Allgemeine Öffnungszeiten
sind vormittags: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und nachmittags:
montags bis mittwochs 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Über den Inhalt der Satzung einschließlich der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Alle DIN-Normen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, auf die in den
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans verwiesen wird, werden an
gleicher Stelle zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.

Hinweise

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs sind dann unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Bergisch Gladbach geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt,
der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder den Mangel
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung
einer Satzung eintreten sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) während des Satzungs-
verfahrens kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bergisch

Gladbach vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bergisch Gladbach, den 10.01.2023

Frank Stein
Bürgermeister


